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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1989

Norm

StPO §460 Abs1 C

Rechtssatz

Die durchgeführten Erhebungen reichen nur dann zur Beurteilung eines für die Entscheidung maßgebenden

Umstandes aus, wenn sich aus ihnen ein Substrat bietet, auf welches diese Annahme (zumindest) schlüssig gestützt

werden kann.
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